
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Andreas Schieder, Dr. Reinhold Lopatka, Dr. Eva 
Glawischnig-Piesczek, Dr. MatthiasStrolz, Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 1814/A der 
Abgeordneten Mag. Andreas Schieder, Dr. Reinhold Lopatka, Dr. Eva Glawischnig
Piesczek, Dr. Matthias Strolz, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 geändert wird 
(1257 d.B.) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Antrag 1814/A der Abgeordneten Mag. Andreas Schieder, Dr. Reinhold Lopatka, 
Dr. Eva Glawischnig-Piesczek, Dr. Matthias Strolz, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 
geändert wird, in der Fassung des Ausschussberichts 1257 d.B�, wird wie folgt 
geändert: 

Nach Ziffer 4 wird eine neue Ziffer 4a eingefügt: 

,,4a. § 1 Da Abs. 4 lautet: 
" (4) Der Wahlleiter hat den Wähler anzuweisen, sich in die Wahlzelle zu begeben. 
Dort hat der Wähler den amtlichen Stimmzettel auszufüllen und ihn in das 
Wahlkuvert zu legen. Anschließend hat der Wähler aus der Wahlzelle zu treten und 
das Wahlkuvert ungeöffnet in die Wahlurne zu legen. Will er das nicht, hat er das 
Wahlkuvert dem Wahlleiter zu übergeben, worauf dieser das Wahlkuvert in die 
Wahlurne legt."" 

Begründung: 

Mit dieser Änderung soll zukünftig primär der Wähler selbst das Wahlkuvert in die 
Wahlurne einwerfen können. Will er das nicht, so hat er das Wahlkuvert - so wie 
bisher - dem Wahlleiter zu übergeben, der es daraufhin einwirft. 
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